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 Veröffentlicht am 20.01.2004

Norm

UWG §2 A4

Rechtssatz

Der unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden erhobene und damit auch nachprüfbare Markenwert kann

Meinungsumfragen über ein Produkt nicht gleichgehalten werden. Bezogen auf den Markenwert ist das Produkt nicht

bloß Re4exions- oder Projektions4äche von Vorstellungen und subjektiven Einstellungen der Umwelt, sondern die

materielle Basis, an die die Marke als Kommunikationsmittel und Kürzel für die werbliche Botschaft des Benutzers

anknüpft.
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